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Die Landeszentrale für politische Bildung Hamburg vermittelt Wissen über Politik, Demo-
kratie und gesellschaftliche Verantwortung. Sie lädt Bürgerinnen und Bürger Hamburgs 
und Interessierte ein, politische Zusammenhänge zu untersuchen, kritisch zu hinterfragen 
und aktiv am politischen Leben teilzunehmen.

Die Landeszentrale für politische Bildung Hamburg tritt für die Wahrung der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung ein: Grundrechte, Rechtsstaat, Meinungsfreiheit und Gewal-
tenteilung. Ziel ist, Bildungsangebote bereitzustellen, die mündige Bürgerinnen und Bürger 
dabei unterstützen, sich zu informieren, fundierte Urteile zu fällen und aktiv an der Gesell-
schaft zu partizipieren.

Die Bildungsarbeit richtet sich nach dem Beutelsbacher Konsens – das heißt: keine Beein-
flussung, ausgewogene Darstellung unterschiedlicher Meinungen und die Ermöglichung und 
Förderung eigenständigen Handelns. Alle Hamburger Bürgerinnen und Bürger sind eingela-
den, die Angebote der Landeszentrale zu nutzen. Auf den Abbau von Barrieren wird beson-
derer Wert gelegt. Wissenschaftsbasiert greift die Landeszentrale in Veranstaltungen und 
Publikationen aktuelle und relevante Themen auf lokaler wie globaler Ebene auf.

Die Landezentrale für politische Bildung Hamburg arbeitet mit den Landeszentralen der 
anderen Bundesländer und der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen. Unter der 
gemeinsamen Internet-Adresse 
https://www.politische-bildung.de/  
werden alle Angebote erfasst.

Die Büroräume befinden sich in der
Dammtorstraße 14
20354 Hamburg

Ladeneingang Dammtorwall 1

Öffnungszeiten des Infoladens:
Montag bis Donnerstag: 12:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag: 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr

	 (040) 4 28 23 - 48 09

	 politischebildung@bsb.hamburg.de

	 www.hamburg.de/politische-bildung 

	 @lzpb_hamburg

	 Landeszentrale für politische Bildung Hamburg

VORBEMERKUNG

Was ist eine Verfassung? Verfassung bezeichnet die meist in einer Urkunde niedergeleg-
te Grundordnung eines politischen Gemeinwesens. Diese Grundordnung gilt vor und über 
allem anderen staatlich geschaffenen Recht, sie legt die Grundstruktur und die politische 
Organisation des Gemeinwesens fest.

Über 70 Jahre ist es her, dass sich die Freie und Hansestadt Hamburg 1952 in diesem Sinn 
die heute gültige Verfassung gegeben hat – spät, im Vergleich zu fast allen übrigen Bundes-
ländern der damaligen Bundesrepublik Deutschland. Bayern und Hessen hatten sogar schon 
Ende 1946 ihre Landesverfassungen beschlossen.

Vorausgegangen war 1945 das Ende des Zweiten Weltkrieges und der Zusammenbruch 
der nationalsozialistischen Herrschaft. Hamburg wurde britische Besatzungszone, die erste 
Bürgerschaft von der britischen Militärregierung im Februar 1946 eingesetzt. Der zunächst 
verfassungslose Zustand wurde im Mai 1946 beendet, und zwar mit Erlass einer Neuord-
nung noch durch die britische Besatzungsverwaltung. Diese Vorläufige Verfassung wurde 
Ende desselben Jahres von der am 13. Oktober 1946 nun frei gewählten Bürgerschaft mit 
einigen Änderungen beschlossen.

Ganz bewusst war diese Vorläufige Verfassung als richtungsweisender Vorläufer angelegt; 
einen Vorentwurf für eine neue Verfassung gab es nämlich 1946 bereits. Der erste echte 
Entwurf lag 1948 auf dem Tisch; weitere folgten in den Jahren 1949 und 1950. Erst im Juni 
1952 passierte die vom Senat vorgelegte endgültige Fassung die Bürgerschaft.

Hamburg hatte sich also Zeit gelassen, oder besser: Hamburg hatte sich die Zeit genommen 
– und dies aus guten Gründen: Ohne Zeitdruck konnte mit der gebotenen Besonnenheit ein-
gehend beraten, ja gerungen werden, um im Ergebnis einen Verfassungstext zu beschließen, 
der tragfähig auch für die Zukunft sein sollte. Ein weiterer Vorteil: Mit Verabschiedung des 
Grundgesetzes waren die Grundrechte des Menschen auf Bundesebene festgeschrieben. 
Eine Regelung in der Landesverfassung war damit entbehrlich.

Gleichwohl ist die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg nach deren Verkündung 
am 6. Juni 1952 mehrfach geändert worden, zuletzt durch das Gesetz vom 23.07.2025 
(HmbGVBl. S. 488).

Im Folgenden werden einige wichtige Änderungen aufgelistet, u.a. wird auf die umfang-
reichste Reform im Jahr 1996 hingewiesen. In insgesamt 50 Artikeln wurden Änderungen  
(u. a. Teilzeitstatus der Abgeordneten, Rechte der Untersuchungsausschüsse) vorgenommen 
und es wurden Festlegungen neu eingeführt (u. a. Richtlinienkompetenz der Ersten Bürger-
meisterin oder des Ersten Bürgermeisters und unmittelbare Wahl durch die Bürgerschaft, 
Volksgesetzgebung, Gleichstellungsklausel) bzw. abgeschafft (u. a. Vetorecht des Senates in 
der Gesetzgebung, Bürgerausschuss).

Diese und weitere Verfassungsänderungen ermöglichten dann die Beschlussfassungen über 
ein neues Abgeordnetengesetz, ein Fraktionsgesetz, das Gesetz zu Parlamentarischen Un-
tersuchungsausschüssen und das Gesetz über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksent-
scheid.

•	 Die Änderungen der Verfassung vom 16. Mai 2001 legten für Volksinitiative, Volksbegeh-
ren und Volksentscheid als Mittel der direkten Demokratie niedrigere Quoren fest, führten 
durchgehend die weibliche und männliche Sprachregelung in den Text ein und aktualisier-
ten eine durchgängige Nummerierung der Artikel.
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•	 Die Änderung der Verfassung vom 16. Oktober 2006 betraf den Artikel 4 Absatz 2. Zum 
ersten Mal sind in der Hamburger Verfassung die Bezirke und Bezirksämter genannt. Da-
durch ist ihnen eine größere rechtliche Bedeutung zuerkannt.

•	 Die Verfassungsänderung vom 16. Dezember 2008 betraf den Artikel 50 und befasste 
sich mit dem Volksentscheid.

•	 Die Verfassungsänderung vom 8. Juli 2009 befasste sich mit der Änderung wahlrecht-
licher Vorschriften.

•	 Die Änderung der Hamburger Verfassung vom 3. Juli 2012 thematisierte die Aufstellung 
der jährlichen Haushaltspläne hinsichtlich des gleichmäßigen Abbaus des strukturellen 
Defizits (Art. 72a).

•	 Die Änderung vom 19. Februar 2013 der Hamburger Verfassung beschäftigte sich mit der 
Dauer der Wahlperiode (Art. 10).

•	 Die Änderung vom 13. Dezember 2013 der Hamburger Verfassung befasste sich mit den 
„Prozenthürden“ bei den Wahlen zu den Bezirksversammlungen (Art. 4 Abs. 2) und zur 
Bürgerschaft (Art. 6 Abs. 2).

•	 Das Sechzehnte Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt Ham-
burg vom 1. Juni 2015 (HmbGVBl. S. 102) betraf die Einfügung eines sogenannten Bür-
gerschaftsreferendums in Artikel 50 Absatz 4b sowie Folgeänderungen in den Absätzen 
6 und 7, die es Senat und Bürgerschaft erlauben, Volksentscheide über Fragen von grund-
sätzlicher und gesamtstädtischer Bedeutung herbeizuführen.

•	 Die am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Änderung vom 20. Juli 2016 (HmbGVBl. S. 319) 
regelt die Einrichtung des Amtes einer oder eines vom Senat unabhängigen Hamburgi-
schen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (Art. 60a). 

•	 Geändert wurde durch Gesetze vom 20. Juni 1996 (HmbGVBl. S. 253) und vom 19. 
Juni 2012 (HmbGVBI. S. 253) mit Wirkung zum 1. Januar 2020 Art. 72, in dem die sehr 
begrenzte Kreditaufnahme geregelt wurde und – aus heutiger Sicht vorausschauend 
– bei „Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen“ eine abweichende 
Regelung erlaubt wird.

•	 Die mit Gesetz vom 20. Februar 2020 (HmbGVBl. S. 145) in Kraft getretene Änderung 
ergänzt die Präambel um die Wahrnehmung „der Verantwortung für die Begrenzung 
der Erderwärmung“. Die mit Gesetz vom 26. Juni 2020 (HmbGVBl. S. 379) in Art. 25 
und 26 eingefügten Änderungen stärken die Minderheitsrechte der Opposition in der 
Bürgerschaft für die 22. Wahlperiode.

•	 Das zweiundzwanzigste Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg  vom 20.04.2023 (HmbGVBl. S. 169) betraf die Einfügung des neuen 
Artikels 73a: Ausschluss von Verkauf von städtischen Wohnungen und Wohnungs-
grundstücken.

Zur besseren Handhabung sind die einzelnen Verfassungsartikel sowie der Vorspruch (die 
Präambel) mit Stichworten als Überschriften versehen – abweichend vom Original und des-
wegen in eckige Klammern gesetzt.
Der Text der Präambel selbst ist Teil der Verfassung und wird oft als nur schlichte Einfüh-
rung unterschätzt. Ihren Sinn und ihre weitreichende Bedeutung erschließt sich denjenigen, 
die sich mit der Präambel gründlich auseinandersetzen.

VERFASSUNG DER FREIEN  
UND HANSESTADT HAMBURG

Vom 6. Juni 1952 (HmbGVBl. I 100-a), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 23. Juli 2025 (HmbGVBl. S. 488)
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Übersicht über die Artikel der Verfassung  
der Freien und Hansestadt Hamburg

PRÄAMBEL	

I DIE STAATLICHEN GRUNDLAGEN

Art 1: 	 Staatsname, Gliedstaatlichkeit	  10
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Art 19: 	 Beschlussfassung	 14
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Art 21: 	 Sitzungsöffentlichkeit	 15
Art 22: 	 Einberufung	 15
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Art 27: 	 Enquete-Kommissionen	 17
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Art 31: 	 Unterrichtung durch den Senat                                             	 18
Art 32: 	                                          	 18

III DER SENAT

Art 33: 	 Mitglieder der Regierung und Verwaltungsbehörde                         	 18
Art 34: 	 Bestellung der Mitglieder                                                   	 18
Art 35: 	 Amtszeiten; Konstruktives Misstrauensvotum                              	 19
Art 36: 	 Vertrauensantrag	 19
Art 37: 	 Geschäftsführung	 19
Art 38: 	 Verfassungseid	 20
Art 39: 	 Ruhendes Mandat	 20
Art 40: 	 Unvereinbarkeit mit anderer Berufstätigkeit	 20
Art 41: 	 Senatsgesetz	 20
Art 42: 	 Richtlinien der Politik, Geschäftsverteilung, Beschlussfassung                	 21
Art 43: 	 Vertretung nach außen, Staatsverträge	 21
Art 44: 	 Begnadigungsrecht	 21
Art 45: 	 Ernennung und Entlassung von Beamtinnen und Beamten	 21
Art 46: 	 Abnahme von Eiden	 22
Art 47: 	 Senatssyndici: Staatsrätinnen und Staatsräte	  22

IV DIE GESETZGEBUNG

Art 48: 	 Einbringung und Beschlussfassung                                         	 22
Art 49: 	 Beratung und Abstimmung                                                 	 22
Art 50: 	 Volksgesetzgebung                                                          	 23
Art 51: 	 Verfassungsänderung                                                        	 25
Art 52: 	 Ausfertigung, Verkündung                                                    	 25
Art 53: 	 Erlass von Rechtsverordnungen                                               	 25
Art 54: 	 Inkrafttreten der Gesetze und Verordnungen                                 	 25

V DIE VERWALTUNG

Art 55: 	 Geschäftsbereiche von Senatsmitgliedern	 26
Art 56: 	 Mitwirkung des Volkes	 26
Art 57: 	 Verwaltungsgliederung und -aufbau                                         	 26
Art 58: 	 Unparteiische Amtsausübung                                                	 26
Art 59: 	 Berufsbeamtentum                                                        	 26
Art 60: 	 Bezüge aus Unternehmen                                                     	 27
Art 60a: 	Datenschutz und Informationsfreiheit                                        	 27
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VI DIE RECHTSPRECHUNG

Art 62: 	 Unabhängigkeit und Gesetzesunterworfenheit der Richterinnen  
	 und Richter	 28
Art 63: 	 Berufsrichterinnen und Berufsrichter                                         	 28
Art 64: 	 Verfassungswidrigkeit von Gesetzen                                          	 29
Art 65: 	 Hamburgisches Verfassungsgericht                                           	 29

VII HAUSHALTS- UND FINANZWESEN

Art 66: 	 Jährlicher Haushaltsplan                                                      	 30
Art 67: 	 Vorläufige Haushaltsführung                                                 	 30
Art 68: 	 Nach- und Notbewilligung                                                    	 31
Art 69: 	 Ausgabenerhöhungen durch die Bürgerschaft                                	 31
Art 70: 	 Rechnungslegung                                                              	 31
Art 71: 	 Rechnungshof                                                                 	 32
Art 72:	 Kredite, Sicherheitsleistungen, Staatsgut                                      	 32
Art 72a: 	Haushaltsplanung                                                                        	  33

VIII SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Art 73: 	 Übernahme öffentlicher Ehrenämter                                          	 33
Art 73a 	 Ausschluss von Verkauf von staatlichen Wohnungen  
	 und Wohnungsgrundstücken 	 34
Art 74: 	 Verfassungseid für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	 34
Art 75: 	 Eidesverweigerung                                                             	 34
Art 76: 	 Fortgeltung von Verfassungsdurchbrechungen                               	 34
Art 77: 	 Aufhebung der Vorläufigen Verfassung, Inkrafttreten                        	 34

[PRÄAMBEL]

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat als Welthafenstadt eine ihr durch Geschichte und 
Lage zugewiesene, besondere Aufgabe gegenüber dem deutschen Volke zu erfüllen. Sie will 
im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt sein.

Sie fördert ein geeintes Europa und leistet ihren Beitrag zu einer Europäischen Union, 
die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen sowie dem 
Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist.

Durch Förderung und Lenkung befähigt sie ihre Wirtschaft zur Erfüllung dieser Aufgaben 
und zur Deckung des wirtschaftlichen Bedarfs aller. Auch Freiheit des Wettbewerbs und ge-
nossenschaftliche Selbsthilfe sollen diesem Ziele dienen.

Jedermann hat die sittliche Pflicht, für das Wohl des Ganzen zu wirken. Die Arbeitskraft 
steht unter dem Schutz des Staates. Die Freie und Hansestadt Hamburg achtet, schützt und 
fördert die Rechte der Kinder. Die Allgemeinheit hilft in Fällen der Not den wirtschaftlich 
Schwachen und ist bestrebt, den Aufstieg der Tüchtigen zu fördern. 

Um die politische, soziale und wirtschaftliche Gleichberechtigung zu verwirklichen, verbin-
det sich die politische Demokratie mit den Ideen der wirtschaftlichen Demokratie.

Vielfalt und Weltoffenheit sind identitätsstiftend für die hanseatische Stadtgesellschaft. In 
diesem Sinne und mit festem Willen schützt die Freie und Hansestadt Hamburg die Würde 
und Freiheit aller Menschen. Sie setzt sich gegen Rassismus und Antisemitismus sowie jede 
andere Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ein. Sie stellt sich der Erneuerung 
und Verbreitung totalitärer Ideologien sowie der Verherrlichung und Verklärung des Natio-
nalsozialismus entgegen.

Die natürlichen Lebensgrundlagen stehen unter dem besonderen Schutz des Staates. Insbe-
sondere nimmt die Freie und Hansestadt Hamburg ihre Verantwortung für die Begrenzung 
der Erderwärmung wahr.

In diesem Geiste gibt sich die Freie und Hansestadt Hamburg durch ihre Bürgerschaft diese 
Verfassung.
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I. DIE STAATLICHEN GRUNDLAGEN 

Artikel 1  

[Staatsname, Gliedstaatlichkeit]

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland.

Artikel 2  

[Hoheitsgebiet, Hoheitsrechte]

(1) Das Hoheitsgebiet der Freien und Hansestadt Hamburg umfasst das bisherige durch 
Herkommen und Gesetz festgelegte Gebiet. Gebietsveränderungen bedürfen eines die 
Verfassung ändernden Gesetzes.

(2) Durch Staatsvertrag können Einrichtungen, insbesondere Behörden, geschaffen werden, 
die der Freien und Hansestadt Hamburg und anderen Ländern gemeinsam sind. Ebenso 
kann die Freie und Hansestadt Hamburg sich an solchen Einrichtungen beteiligen.

Artikel 3  

[Rechtsstaat, Volkssouveränität, Gleichstellung]

(1) 	Die Freie und Hansestadt Hamburg ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat.

(2)	 Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird nach Maßgabe der Verfassung und der 
Gesetze ausgeübt. Sie hat auch die Aufgabe, die rechtliche und tatsächliche Gleichstel-
lung von Frauen und Männern zu fördern. Insbesondere wirkt sie darauf hin, dass Frau-
en und Männer in kollegialen öffentlich-rechtlichen Beschluss- und Beratungsorganen 
gleichberechtigt vertreten sind.

Artikel 4  

[Stadtstaatlichkeit]

(1)	 In der Freien und Hansestadt Hamburg werden staatliche und gemeindliche Tätigkeit 
nicht getrennt.

(2) 	Durch Gesetz sind für Teilgebiete (Bezirke) Bezirksämter zu bilden, denen die selbst-
ständige Erledigung übertragener Aufgaben obliegt. An der Aufgabenerledigung wirken 
die Bezirksversammlungen nach Maßgabe des Gesetzes mit.

(3) Die Bezirksversammlungen werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und ge-
heimer Wahl gewählt. Wahlvorschläge, nach deren Ergebnis sich die Sitzanteile in den 
Bezirksversammlungen bestimmen, werden nur berücksichtigt, wenn sie mindestens drei 
vom Hundert der insgesamt auf solche Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten haben. Das Gesetz bestimmt das Nähere; für gesetzliche Bestimmungen über 
die Wahl der Bezirksversammlungen gilt Artikel 6 Absatz 4 Sätze 2 bis 4 entsprechend.

Artikel 5  

[Landesfarben, -wappen, -flagge]

(1) Die Landesfarben sind weiß-rot.

(2) Das Landeswappen zeigt auf rotem Schild die weiße dreitürmige Burg mit geschlosse-
nem Tor.

(3) Die Landesflagge trägt die weiße Burg des Landeswappens auf rotem Grund. 

(4) Das Gesetz bestimmt das Nähere über die Flagge und das Wappen.

II. DIE BÜRGERSCHAFT

Artikel 6  

[Volkswahl des Parlaments]

(1) Die Bürgerschaft ist das Landesparlament.

(2) Die Bürgerschaft besteht aus mindestens 120 Abgeordneten, die in allgemeiner, un-
mittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden. Wahlvorschläge, nach 
deren Ergebnis sich die Sitzanteile in der Bürgerschaft bestimmen, werden nur berück-
sichtigt, wenn sie mindestens fünf vom Hundert der insgesamt auf solche Wahlvorschlä-
ge abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben.

(3) Der Wahltag muss ein Sonntag oder öffentlicher Feiertag sein.

(4) Das Gesetz bestimmt das Nähere. Gesetzesbeschlüsse der Bürgerschaft bedürfen einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Auf die so beschlossenen Ge-
setze ist Artikel 50 Absatz 4 Sätze 1 bis 4 und Absatz 3 Sätze 5, 7, 9, 11 und 12 mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass das Gesetz im Fall des Satzes 9 einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Abstimmenden und der Zustimmung von mindestens einem Fünftel 
der Wahlberechtigten bedarf. Für durch Volksbegehren eingebrachte Gesetzesvorlagen 
gilt Artikel 50 Absatz 3 Satz 11 entsprechend; Artikel 50 Absatz 3 Satz 8 ist nicht an-
zuwenden.

(5) 	Niemand ist verpflichtet, die Wahl anzunehmen. Die Gewählten können jederzeit aus der 
Bürgerschaft ausscheiden.

Artikel 7  

[Freies Mandat, Ausschluss aus der Bürgerschaft]

(1) Die Abgeordneten sind Vertreterinnen und Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind nur 
ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden.

(2) Abgeordnete können durch Beschluss der Bürgerschaft ausgeschlossen werden, wenn 
sie

1.	ihr Amt missbrauchen, um sich oder anderen persönliche Vorteile zu verschaffen, oder
2.	ihre Pflichten als Abgeordnete aus eigennützigen Gründen gröblich vernachlässigen 

oder
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3.	der Pflicht zur Verschwiegenheit gröblich zuwiderhandeln. Der Beschluss bedarf der 
Zustimmung einer Mehrheit von drei Vierteln der gesetzlichen Mitgliederzahl.

(3)	 Die Geschäftsordnung der Bürgerschaft kann vorsehen, dass Abgeordnete bei grober 
Ungebühr oder wiederholtem Zuwiderhandeln gegen Vorschriften zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung von einer oder mehreren, höchstens von drei Sitzungen ausgeschlos-
sen werden können.

Artikel 8  

[Verlust der Mitgliedschaft]

Abgeordnete, die ihre Wählbarkeit verlieren, scheiden aus der Bürgerschaft aus.

Artikel 9  

[Wahlprüfung]

(1) 	Die Bürgerschaft entscheidet über die Gültigkeit der Wahl und befindet darüber, ob Ab-
geordnete die Mitgliedschaft verloren haben.

(2) 	Gegen die Entscheidung kann die oder der Betroffene das Hamburgische Verfassungs-
gericht anrufen. Das Gesetz bestimmt das Nähere.

Artikel 10  

[Dauer der Wahlperiode]

(1) 	Die Bürgerschaft wird auf fünf Jahre gewählt. Ihre Wahlperiode endet mit dem Zusam-
mentritt der neuen Bürgerschaft.

(2) 	Die Bürgerschaft wird frühestens 57 und spätestens 60 Monate nach Beginn der laufen-
den Wahlperiode neu gewählt.

Artikel 11  

[Vorzeitige Beendigung der Wahlperiode durch die Bürgerschaft]

(1) 	Die Bürgerschaft kann die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode beschließen. Der An-
trag muss von wenigstens einem Viertel der Abgeordneten gestellt und mindestens zwei 
Wochen vor der Sitzung, auf deren Tagesordnung er gebracht wird, allen Abgeordneten 
und dem Senat mitgeteilt werden. Der Beschluss bedarf der Zustimmung der Mehrheit 
der gesetzlichen Mitgliederzahl.

(2) 	Hat die Bürgerschaft die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode beschlossen, so finden 
innerhalb von zehn Wochen Neuwahlen statt. Der Senat bestimmt den Wahltag.

Artikel 12  

[Wahltag und erste Sitzung der neuen Bürgerschaft]

(1) Die Bürgerschaft bestimmt auf Vorschlag des Senats den Wahltag mit der Mehrheit 
ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl. Kommt eine Festlegung nicht rechtzeitig zustande, 
entscheidet die Präsidentin oder der Präsident der Bürgerschaft. Das Gesetz bestimmt 
das Nähere.

(2) Der Senat hat die Wahlen auszuschreiben.

(3) Die erste Sitzung findet spätestens drei Wochen nach der Wahl statt; sie ist von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten der bisherigen Bürgerschaft einzuberufen.

(4) Die alte Bürgerschaft führt die Geschäfte bis zur ersten Sitzung der neuen Bürgerschaft 
weiter.

Artikel 13  

[Entgelt; Vereinbarkeitsgebot, Behinderungsverbot]

(1) 	Die Abgeordneten haben Anspruch auf ein angemessenes, ihre Unabhängigkeit sichern-
des Entgelt. Das Gesetz bestimmt das Nähere.

(2) 	Die Vereinbarkeit des Amtes einer oder eines Abgeordneten mit einer Berufstätigkeit ist 
gewährleistet. Das Gesetz kann für Angehörige des hamburgischen öffentlichen Diens-
tes und für leitende Angestellte in Unternehmen, an denen die Freie und Hansestadt 
Hamburg unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, Beschränkungen der Wählbarkeit vor-
sehen.

(3) 	Niemand darf gehindert werden, das Amt einer oder eines Abgeordneten zu überneh-
men und auszuüben; insbesondere ist Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die dafür 
nötige freie Zeit zu gewähren. Eine Kündigung oder Entlassung aus einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis aus diesem Grunde ist unzulässig. Das Gesetz bestimmt das Nähere.

Artikel 14  

[Indemnität]

(1) 	Abgeordnete dürfen zu keiner Zeit wegen Abstimmungen oder Äußerungen, die sie in 
der Bürgerschaft oder einem ihrer Ausschüsse getan haben, gerichtlich oder dienstlich 
verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden.

(2) Verleumderische Beleidigungen können mit Genehmigung der Bürgerschaft verfolgt 
werden.

Artikel 15  

[Immunität]

(1) 	Abgeordnete dürfen ohne Einwilligung der Bürgerschaft während der Dauer ihres Man-
dats nicht verhaftet oder sonstigen ihre Freiheit und die Ausübung ihres Mandats be-
schränkenden Maßnahmen unterworfen werden, es sei denn, sie werden bei der Aus-
übung einer Straftat oder spätestens im Laufe des folgenden Tages festgenommen.
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(2) Auf Verlangen der Bürgerschaft wird jedes gegen Abgeordnete gerichtete Straf- oder 
Ermittlungsverfahren sowie jede Haft oder sonstige Beschränkung ihrer persönlichen 
Freiheit für die Dauer ihres Mandats aufgehoben.

Artikel 16  

[Sitzungsberichterstattung]

Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen der Bür-
gerschaft oder eines anderen deutschen Landtages bleiben von jeder Verantwortlichkeit 
frei.

Artikel 17  

[Zeugnisverweigerungsrecht]

Die Abgeordneten sind berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abge-
ordnete oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie über die-
se Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. So weit dieses Zeugnisverweigerungsrecht 
reicht, ist die Beschlagnahme von Schriftstücken unzulässig.

Artikel 18  

[Präsidentin/Präsident, Geschäftsordnung]

(1) 	Die Bürgerschaft wählt ihre Präsidentin oder ihren Präsidenten, die Vizepräsidentinnen 
und Vizepräsidenten und die Schriftführerinnen und Schriftführer. Sie gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.

(2) 	Die Präsidentin oder der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt in den von 
der Bürgerschaft benutzten Räumen aus; ihr oder ihm untersteht die Bürgerschafts-
kanzlei. Sie oder er verfügt nach Maßgabe des Haushaltsplanes (Artikel 66) über Ein-
nahmen und Ausgaben der Bürgerschaft und vertritt die Freie und Hansestadt Hamburg 
in allen Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten der Bürgerschaft. Abweichend von 
Artikel 45 ernennt und entlässt die Präsidentin oder der Präsident die Beamtinnen und 
Beamten der Bürgerschaft.

(3) 	Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme in den Räumen der Bürgerschaft darf nur mit 
Einwilligung der Präsidentin oder des Präsidenten vorgenommen werden.

Artikel 19  

[Beschlussfassung]

Zu einem Beschluss der Bürgerschaft ist einfache Stimmenmehrheit erforderlich, sofern die 
Verfassung nicht ein anderes Stimmenverhältnis vorschreibt.

Artikel 20  

[Beschlussfähigkeit]

(1) 	Die Bürgerschaft ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend 
sind. Jedoch sind alle Beschlüsse gültig, die gefasst werden, ohne dass die Beschluss-
fähigkeit vor der Abstimmung oder Wahlhandlung angezweifelt worden ist.

(2) 	Die Beschlussfähigkeit für die Anberaumung der Sitzungen, für die Feststellung der Ta-
gesordnung und der Niederschrift sowie für andere die Geschäftsbehandlung betreffen-
de Fragen wird durch die Geschäftsordnung geregelt.

(3) 	Die Geschäftsordnung regelt die Art der Abstimmung.

Artikel 21  

[Sitzungsöffentlichkeit]

Die Sitzungen der Bürgerschaft sind öffentlich. Beantragt ein Zehntel der Abgeordneten 
oder der Senat, die Beratung und Abstimmung in geheimer Sitzung stattfinden zu lassen, 
so beschließt die Bürgerschaft darüber in nicht öffentlicher Verhandlung.

Artikel 22  

[Einberufung]

Die Bürgerschaft wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten einberufen. Sie oder er 
ist dazu verpflichtet,

1. auf Beschluss der Bürgerschaft,

2. auf Verlangen von einem Zehntel der Abgeordneten, wenn seit der letzten Sitzung mehr 
als ein Monat verflossen ist,

3. auf Verlangen des Senats.

Artikel 23  

[Anwesenheit des Senats]

(1) 	Die Mitglieder des Senats haben zu allen Verhandlungen der Bürgerschaft und ihrer Aus-
schüsse Zutritt; der Senat hat das Recht, auch andere Vertreterinnen und Vertreter zu 
entsenden. Das gilt nicht für Untersuchungsausschüsse (Artikel 26). Die Bürgerschaft 
und ihre Ausschüsse können die Entsendung des für die zur Beratung anstehende An-
gelegenheit zuständigen Mitglieds des Senats verlangen. Es kann sich durch seine Ver-
treterin oder seinen Vertreter, in einem Ausschuss auch durch den zuständigen Senats-
syndicus, vertreten lassen.

(2) 	Den Vertreterinnen und Vertretern des Senats ist auf ihr Verlangen jederzeit das Wort 
zu erteilen. Sie unterstehen der Ordnungsgewalt der oder des Vorsitzenden.

(3) 	Von den Sitzungen der Ausschüsse ist dem Senat, soweit tunlich, vorher Kenntnis zu 
geben.

(4) Anträge des Senats, die er als dringlich bezeichnet, darf die Bürgerschaft nicht vertagen.
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Artikel 24  

[Opposition]

(1)	 Die Opposition ist ein wesentlicher Bestandteil der parlamentarischen Demokratie.

(2)	 Sie hat die ständige Aufgabe, die Kritik am Regierungsprogramm im Grundsatz und im 
Einzelfall öffentlich zu vertreten. Sie ist die politische Alternative zur Regierungsmehr-
heit.

Artikel 25 

[Anfragen an den Senat]

(1)	 Die Abgeordneten sind berechtigt, in öffentlichen Angelegenheiten große und kleine An-
fragen an den Senat zu richten.

(2)	 Große Anfragen sind schriftlich zu stellen und müssen von einer in der Geschäftsord-
nung der Bürgerschaft zu bestimmenden Mindestzahl von Abgeordneten, die nicht hö-
her als 10 sein darf, unterzeichnet sein. Sie sind binnen vier Wochen durch eine Vertre-
terin oder einen Vertreter des Senats in der Sitzung der Bürgerschaft zu beantworten. 
Auf Verlangen von einem Drittel der anwesenden Abgeordneten folgt der Antwort eine 
Besprechung. 

(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 folgt für die Dauer der 22. Wahlperiode der Bürger-
schaft der Antwort auf Verlangen von einem Fünftel der anwesenden Abgeordneten eine 
Besprechung.

(3)	 Kleine Anfragen können von einer oder einem Abgeordneten schriftlich gestellt werden. 
Sie sind vom Senat binnen acht Tagen schriftlich zu beantworten.

(4)	 Die Geschäftsordnung der Bürgerschaft bestimmt das Nähere.

Artikel 26  

[Untersuchungsausschüsse]

(1)	 Die Bürgerschaft hat das Recht und auf Antrag eines Viertels der Abgeordneten die 
Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Die Ausschüsse erheben Beweis in öf-
fentlicher Verhandlung, soweit sie nichts anderes beschließen. Beantragte Beweise sind 
zu erheben, wenn es ein Viertel der Ausschussmitglieder verlangt. 

(1a) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 hat die Bürgerschaft für die Dauer der 22. Wahlpe-
riode der Bürgerschaft auf Antrageines Fünftels der Abgeordneten die Pflicht, Untersu-
chungsausschüsse einzusetzen. Beantragte Beweise sind abweichend von Absatz 1 Satz 
3 zu erheben, wenn es ein Fünftel der Ausschussmitglieder verlangt.

(2) 	Für die Beweiserhebung gelten die Vorschriften über den Strafprozess sinngemäß. 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleiben unberührt.

(3) 	Das Gesetz und die Geschäftsordnung der Bürgerschaft bestimmen das Nähere über die 
Einsetzung, die Befugnisse und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen.

(4)	 Hamburgische Gerichte und Behörden sind zu Rechts- und Amtshilfe verpflichtet. Der 
Senat stellt den Untersuchungsausschüssen auf Ersuchen die zu ihrer Unterstützung 

erforderlichen und von ihnen ausgewählten Bediensteten zur Verfügung.

(5) 	Die Beschlüsse der Untersuchungsausschüsse sind der richterlichen Erörterung entzo-
gen. In der Würdigung und Beurteilung des der Untersuchung zugrunde liegenden Sach-
verhalts sind die Gerichte frei.

(6)	 Die Mitglieder von Untersuchungsausschüssen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, 
soweit es sich um Tatsachen handelt, die sie bei ihrer Tätigkeit im Untersuchungsaus-
schuss erfahren haben und die nicht Gegenstand der öffentlichen Verhandlung gewesen 
sind.

Artikel 27  

[Enquete-Kommissionen]

(1)	 Die Bürgerschaft hat das Recht und auf Antrag eines Fünftels der Abgeordneten die 
Pflicht, zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sach-
komplexe Enquete-Kommissionen einzusetzen. Ihnen gehören als sachverständige Mit-
glieder auch Personen an, die nicht Mitglied der Bürgerschaft sind. Der Antrag muss den 
Auftrag der Kommission bezeichnen.

(2)	 Artikel 23 Absatz 1 Satz 1 findet entsprechende Anwendung. Den Vertreterinnen und 
Vertretern des Senats ist auf ihr Verlangen das Wort zu erteilen.

(3)	 Artikel 26 Absatz 4 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

Artikel 28  

[Eingabenausschuss]

(1)	 Die Bürgerschaft bestellt einen Eingabenausschuss, dem die Behandlung der an die Bür-
gerschaft gerichteten Bitten und Beschwerden obliegt.

(2)	 Bei der Überprüfung von Beschwerden wird der Eingabenausschuss als parlamentari-
sches Kontrollorgan tätig. Das Gesetz bestimmt das Nähere.

Artikel 29  

[Volkspetition]

Werden an die Bürgerschaft gerichtete Bitten und Beschwerden durch die Unterschrift von 
10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern unterstützt (Volkspetition), so befasst sich die 
Bürgerschaft mit dem Anliegen. Eine Vertreterin oder ein Vertreter der Petentinnen und 
Petenten erhält Gelegenheit, das Anliegen in einem Ausschuss zu erläutern. Das Gesetz 
bestimmt das Nähere.

Artikel 30  

[Auskünfte und Aktenvorlage durch den Senat]

Der Senat hat der Bürgerschaft und den von ihr eingesetzten Ausschüssen auf Verlangen 
Auskünfte zu erteilen sowie auf Verlangen eines Fünftels der jeweils vorgesehenen Mitglie-
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der Akten vorzulegen, soweit dem Bekanntwerden des Inhaltes nicht gesetzliche Vorschrif-
ten oder das Staatswohl entgegenstehen.

Artikel 31  

[Unterrichtung durch den Senat]

(1)	 Der Senat unterrichtet die Bürgerschaft über

1.	Gegenstände von Gesetzgebungsvorhaben, sobald er ihre Förderung beschlossen hat,
2. Gesetzentwürfe, sobald er sie der Öffentlichkeit oder ehrenamtlichen Gremien be-

kannt gibt,
3. Senatsbeschlüsse zur Standortplanung,
4. Staatsverträge nach ihrer Paraphierung,
5. Angelegenheiten der Europäischen Union, insbesondere über Initiativen gegenüber 

den für diese Angelegenheiten zuständigen Institutionen und Gremien, soweit sie für 
die Freie und Hansestadt Hamburg von grundsätzlicher Bedeutung sind oder erheb-
liche finanzielle Auswirkungen haben.

(2)	 Die Grenzen des Artikels 30 gelten entsprechend.

Artikel 32  

aus redaktionellen Gründen frei

III. DER SENAT

Artikel 33  

[Mitglieder der Regierung und Verwaltungsbehörde]

(1)	 Die Erste Bürgermeisterin (Präsidentin des Senats) oder der Erste Bürgermeister (Präsi-
dent des Senats) und die Senatorinnen und Senatoren bilden den Senat.

(2)	 Der Senat ist die Landesregierung. Er führt und beaufsichtigt die Verwaltung. 

(3)	 Das Gesetz bestimmt die Höchstzahl der Senatsmitglieder.

Artikel 34  

[Bestellung der Mitglieder]

(1)	 Die Bürgerschaft wählt die Erste Bürgermeisterin oder den Ersten Bürgermeister mit der 
Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl.

(2)	 Die Erste Bürgermeisterin oder der Erste Bürgermeister beruft und entlässt die Stell-
vertreterin (Zweite Bürgermeisterin) oder den Stellvertreter (Zweiter Bürgermeister) 
und die übrigen Senatorinnen und Senatoren. Die Erste Bürgermeisterin oder der Erste 
Bürgermeister beantragt die gemeinsame Bestätigung durch die Bürgerschaft; bei der 

späteren Berufung von Senatorinnen und Senatoren kann sie oder er auch deren geson-
derte Bestätigung beantragen.

(3)	 Mitglied des Senats kann werden, wer zur Bürgerschaft wählbar ist. Mitglied kann auch 
werden, wer bei Antritt seines Amtes keine Wohnung in der Freien und Hansestadt Ham-
burg inne hat; es muss sie in angemessener Zeit dort nehmen.

Artikel 35  

[Amtszeiten; Konstruktives Misstrauensvotum]

(1)	 Die Amtszeit der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters und die der 
Senatorinnen und Senatoren enden mit dem Zusammentritt einer neuen Bürgerschaft, 
die Amtszeit einer Senatorin oder eines Senators auch mit jeder anderen Erledigung des 
Amtes der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters.

(2)	 Der Senat und einzelne seiner Mitglieder können jederzeit zurücktreten.

(3)	 Die Amtszeit der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters endet auch, 
wenn die Bürgerschaft ihr oder ihm das Vertrauen dadurch entzieht, dass sie mit der 
Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger 
wählt. Der Antrag muss den Abgeordneten und dem Senat mindestens eine Woche vor 
der Beschlussfassung mitgeteilt werden; er muss von einem Viertel der Abgeordneten 
unterzeichnet sein.

Artikel 36  

[Vertrauensantrag]

(1)	 Findet ein Antrag der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters, ihr oder 
ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der gesetzlichen 
Mitgliederzahl der Bürgerschaft, so kann die Bürgerschaft binnen eines Monats nach 
Eingang des Antrags

1.	mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl eine neue Erste Bürgermeisterin 
oder einen neuen Ersten Bürgermeister wählen oder

2.	der Ersten Bürgermeisterin oder dem Ersten Bürgermeister nachträglich das Vertrau-
en aussprechen oder

3.	die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode beschließen.

Macht die Bürgerschaft von diesen Befugnissen keinen Gebrauch, so kann der Senat 
binnen zwei Wochen die Wahlperiode für vorzeitig beendet erklären.

(2)	 Der Antrag der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters, ihr oder ihm 
das Vertrauen auszusprechen, muss mindestens eine Woche vor der Abstimmung ein-
gebracht werden.

(3)	 Artikel 11 Absatz 2 findet Anwendung.

Artikel 37  

[Geschäftsführung]

(1)	 Bei Beendigung der Amtszeit der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeis-
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ters oder bei Rücktritt des Senats führt der Senat die Geschäfte bis zur Wahl einer neu-
en Ersten Bürgermeisterin oder eines neuen Ersten Bürgermeisters weiter. Auf ihr oder 
sein Ersuchen führen die Senatorinnen und Senatoren bis zur Berufung und Bestätigung 
ihrer Nachfolgerinnen und Nachfolger die Geschäfte weiter.

(2)	 Beim Rücktritt einzelner Senatorinnen oder Senatoren entscheidet der Senat, ob sie 
die Geschäfte bis zur Berufung und Bestätigung ihrer Nachfolgerinnen oder Nachfolger 
weiterzuführen oder sofort aus dem Senat auszuscheiden haben.

Artikel 38  

[Verfassungseid]

(1)	 Die Mitglieder des Senats haben vor Antritt ihres Amtes vor der Bürgerschaft folgenden 
Eid zu leisten:

	 Ich schwöre, dass ich Deutschland, dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
und der hamburgischen Verfassung die Treue halten, die Gesetze beachten, die mir als 
Mitglied des Senats obliegenden Pflichten gewissenhaft erfüllen und das Wohl der Frei-
en und Hansestadt Hamburg, soviel ich vermag, fördern will.

(2)	 Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist zulässig.

Artikel 39  

[Ruhendes Mandat]

(1)	 Mitglieder des Senats dürfen kein Bürgerschaftsmandat ausüben.

(2)	 Das Bürgerschaftsmandat eines Mitglieds des Senats ruht während der Amtszeit als 
Mitglied des Senats.

(3)	 Das Gesetz bestimmt, wer das Mandat während dieser Zeit ausübt.

Artikel 40  

[Unvereinbarkeit mit anderer Berufstätigkeit]

(1)	 Mit dem Amt der Mitglieder des Senats ist die Ausübung jedes anderen besoldeten Am-
tes und jeder sonstigen Berufstätigkeit unvereinbar.

(2)	 Im Einvernehmen mit der Bürgerschaft kann der Senat genehmigen, dass Mitglieder des 
Senats dem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat eines den Gelderwerb bezweckenden Unter-
nehmens angehören dürfen.

Artikel 41  

[Senatsgesetz]

Das Gesetz bestimmt das Nähere über die Wahl der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten 
Bürgermeisters, die Berufung und Entlassung der Senatorinnen und Senatoren sowie über 
die rechtliche Stellung und die Bezüge der Mitglieder des Senats.

Artikel 42  

[Richtlinien der Politik, Geschäftsverteilung, Beschlussfassung]

(1)	 Die Erste Bürgermeisterin oder der Erste Bürgermeister leitet die Senatsgeschäfte. Sie 
oder er bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung gegen-
über der Bürgerschaft.

(2)	 Die Mitglieder des Senats tragen nach einer vom Senat zu beschließenden Geschäftsver-
teilung die Verantwortung für die einzelnen Verwaltungsbehörden und Senatsämter. Sie 
haben dem Senat zur Beschlussfassung vorzulegen:

1.	alle an die Bürgerschaft zu richtenden Anträge;
2.	Angelegenheiten, die mit Organen des Bundes, anderer Länder oder des Auslandes 

verhandelt werden;
3.	Angelegenheiten, für welche die Entscheidung des Senats durch die Verfassung oder 

ein Gesetz vorgeschrieben ist;
4.	Angelegenheiten, die von grundsätzlicher oder allgemeiner Bedeutung sind oder die 

gesamte Verwaltung betreffen;
5.	Meinungsverschiedenheiten über Fragen, die den Geschäftsbereich mehrerer Verwal-

tungsbehörden oder Senatsämter berühren.

(3)	 Der Senat fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit; jedem Mitglied des Senats steht 
es frei, seine abweichende Auffassung in die Niederschrift aufnehmen zu lassen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.

Artikel 43  

[Vertretung nach außen, Staatsverträge]

Der Senat vertritt die Freie und Hansestadt Hamburg gegenüber der Bundesrepublik 
Deutschland, den deutschen Ländern und dem Ausland. Ihm obliegt die Ratifikation der 
Staatsverträge. Sie bedarf der Zustimmung der Bürgerschaft, sofern die Verträge Gegen-
stände der Gesetzgebung betreffen oder Aufwendungen erfordern, für die Haushaltsmittel 
nicht vorgesehen sind.

Artikel 44  

[Begnadigungsrecht]

(1)	 Dem Senat steht das Begnadigungsrecht zu.

(2)	 Amnestien bedürfen eines Gesetzes. Strafverfahren darf der Senat nur auf Grund ge-
setzlicher Ermächtigung niederschlagen.

Artikel 45  

[Ernennung und Entlassung von Beamtinnen und Beamten]

Der Senat ernennt und entlässt die Beamtinnen und Beamten. Er kann dieses Recht auf 
andere Stellen übertragen.
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Artikel 46 

[Abnahme von Eiden]

Der Senat nimmt die dem Staate zu leistenden Eide ab, soweit die Gesetze nichts anderes 
bestimmen. Er kann die Abnahme von Eiden anderen Stellen übertragen.

Artikel 47  

[Senatssyndici: Staatsrätinnen und Staatsräte]

(1)	 Der Senat kann zu seiner Beratung und zur Bearbeitung seiner Angelegenheiten be-
amtete Senatssyndici ernennen. Sie sollen in der Regel die Befähigung zum höheren 
Verwaltungsdienst besitzen.

(2)	 Die Senatssyndici nehmen, wenn der Senat im Einzelfall nichts anderes beschließt, an 
seinen Sitzungen mit beratender Stimme teil.

(3)	 Werden einem Senatssyndicus Aufgaben innerhalb einer Verwaltungsbehörde oder 
eines Senatsamtes übertragen, so ist er insoweit unbeschadet des Absatzes 2 an die 
Weisungen des zuständigen Mitglieds des Senats gebunden.

IV. DIE GESETZGEBUNG

Artikel 48  

[Einbringung und Beschlussfassung]

(1)	 Die Gesetzesvorlagen werden vom Senat, aus der Mitte der Bürgerschaft oder durch 
Volksbegehren eingebracht.

(2)	 Die Gesetze werden von der Bürgerschaft oder durch Volksentscheid beschlossen.

Artikel 49  

[Beratung und Abstimmung]

(1)	 Gesetzesvorlagen bedürfen einer zweimaligen Lesung der Bürgerschaft (Beratung und 
Abstimmung).

(2)	 Zwischen der ersten und der zweiten Abstimmung müssen mindestens sechsTage liegen. 
Dem Senat ist das Ergebnis der ersten Lesung unverzüglich mitzuteilen. Mit seinem Ein-
verständnis kann die zweite Lesung zu einem früheren Zeitpunkt stattfinden.

(3)	 Die zweite Lesung darf nur dann am gleichen Tage stattfinden, wenn sich kein Wider-
spruch erhebt. Widerspruch kann nur von einem Fünftel der anwesenden Abgeordneten 
erhoben werden.

Artikel 50  

[Volksgesetzgebung]

(1)	 Das Volk kann den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung eines Gesetzes oder eine 
Befassung mit bestimmten Gegenständen der politischen Willensbildung (andere Vor-
lage) beantragen. Bundesratsinitiativen, Haushaltspläne, Abgaben, Tarife der öffent-
lichen Unternehmen sowie Dienst- und Versorgungsbezüge können nicht Gegenstand 
einer Volksinitiative sein. Die Volksinitiative ist zustande gekommen, wenn mindestens 
10 000 zur Bürgerschaft Wahlberechtigte den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage 
unterstützen.

(2)	 Die Bürgerschaft befasst sich mit dem Anliegen der Volksinitiative. Sie oder ein Fünf-
tel ihrer Mitglieder kann ein Prüfungs- und Berichtsersuchen zu den finanziellen Aus-
wirkungen an den Rechnungshof richten. Die Volksinitiatoren erhalten Gelegenheit, das 
Anliegen in einem Ausschuss zu erläutern. Sofern die Bürgerschaft nicht innerhalb von 
vier Monaten nach Einreichung der Unterschriften das von der Volksinitiative beantragte 
Gesetz verabschiedet oder einen Beschluss gefasst hat, der der anderen Vorlage voll-
ständig entspricht, können die Volksinitiatoren die Durchführung eines Volksbegehrens 
beantragen. Sie können den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage hierzu in überarbei-
teter Form einreichen. Der Senat führt das Volksbegehren durch. Die Volksinitiatoren 
sind berechtigt, Unterschriften auf eigenen Listen zu sammeln. Das Volksbegehren ist 
zustande gekommen, wenn es von mindestens einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten 
unterstützt wird.

(3)	 Die Bürgerschaft befasst sich mit dem Anliegen des Volksbegehrens. Die Volksinitia-
toren erhalten Gelegenheit, das Anliegen in einem Ausschuss zu erläutern. Sofern die 
Bürgerschaft nicht innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Unterschriften das 
vom Volksbegehren eingebrachte Gesetz verabschiedet oder einen Beschluss gefasst 
hat, der der anderen Vorlage vollständig entspricht, können die Volksinitiatoren die 
Durchführung eines Volksentscheides beantragen. Sie können den Gesetzentwurf oder 
die andere Vorlage hierzu in überarbeiteter Form einreichen. Der Senat legt den Gesetz-
entwurf oder die andere Vorlage dem Volk zur Entscheidung vor. Die Bürgerschaft kann 
einen eigenen Gesetzentwurf oder eine eigene andere Vorlage beifügen. Der Volksent-
scheid findet am Tag der Wahl zur Bürgerschaft oder zum Deutschen Bundestag statt. 
Auf Antrag der Volksinitiative kann der Volksentscheid über einfache Gesetze und an-
dere Vorlagen auch an einem anderen Tag stattfinden. Dasselbe gilt, wenn die Bürger-
schaft dies im Falle eines Volksentscheides nach Absatz 4 oder 4a beantragt. Findet 
der Volksentscheid am Tag der Wahl zur Bürgerschaft oder zum Deutschen Bundestag 
statt, so ist ein Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage angenommen, wenn die Mehr-
heit der Abstimmenden zustimmt und auf den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage 
mindestens die Zahl von Stimmen entfällt, die der Mehrheit der in dem gleichzeitig ge-
wählten Parlament repräsentierten Hamburger Stimmen entspricht. Verfassungsände-
rungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Abstimmenden und mindestens 
zwei Dritteln der in dem gleichzeitig gewählten Parlament repräsentierten Hamburger 
Stimmen. Steht den Wahlberechtigten nach dem jeweils geltenden Wahlrecht mehr als 
eine Stimme zu, so ist die Ermittlung der Zahl der im Parlament repräsentierten Hambur-
ger Stimmen nach den Sätzen 10 und 11 die tatsächliche Stimmenzahl so umzurechnen, 
dass jeder Wahlberechtigten und jedem Wahlberechtigten nur eine Stimme entspricht. 
Findet der Volksentscheid nicht am Tag der Wahl zur Bürgerschaft oder zum Deutschen 
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Bundestag statt, so ist er angenommen, wenn die Mehrheit der Abstimmenden und min-
destens ein Fünftel der Wahlberechtigten zustimmt.

(4)	 Ein von der Bürgerschaft beschlossenes Gesetz, durch das ein vom Volk beschlossenes 
Gesetz aufgehoben oder geändert wird (Änderungsgesetz), tritt nicht vor Ablauf von 
drei Monaten nach seiner Verkündung in Kraft. Innerhalb dieser Frist können zweieinhalb 
vom Hundert der Wahlberechtigten einen Volksentscheid über das Änderungsgesetz 
verlangen. In diesem Fall tritt das Änderungsgesetz nicht vor Durchführung des Volks-
entscheids in Kraft. Das Volk entscheidet über das Änderungsgesetz. Absatz 3 Sätze 5, 
7 und 10 bis 13 ist sinngemäß anzuwenden.

(4a) Ein Volksentscheid über eine andere Vorlage bindet Bürgerschaft und Senat. Die Bin-
dung kann durch einen Beschluss der Bürgerschaft beseitigt werden. Der Beschluss 
ist im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt zu verkünden. Er wird nicht vor 
Ablauf von drei Monaten nach seiner Verkündung wirksam. Absatz 4 Sätze 2 bis 5 ist 
sinngemäß anzuwenden.

(4b) Die Bürgerschaft kann auf Vorschlag des Senats oder mit dessen Zustimmung einen 
Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage von grundsätzlicher und gesamtstädtischer 
Bedeutung zum Volksentscheid stellen (Bürgerschaftsreferendum). Beschlüsse der 
Bürgerschaft nach Satz 1 bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen 
Mitgliederzahl. Anträge nach Satz 1 aus der Mitte der Bürgerschaft sind von zwei Drit-
teln der Abgeordneten der Bürgerschaft einzubringen. Die Bürgerschaft beschließt auf 
Vorschlag des Senats mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglieder-
zahl über den Termin des Bürgerschaftsreferendums. Ein zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung der Bürgerschaft nach Satz 1 mit der erforderlichen Zahl von Unterschriften 
unterstütztes Volksbegehren zum selben Gegenstand ist dem zum Volksentscheid ge-
stellten Gesetzentwurf oder der zum Volksentscheid gestellten anderen Vorlage auf 
Antrag der Volksinitiatoren als Gegenvorlage beizufügen. Dasselbe gilt für eine zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung der Bürgerschaft nach Satz 1 zustande gekommene 
zulässige Volksinitiative, wenn sie im Rahmen einer Sammlung von Unterschriften zwi-
schen dem 14. und 35. Tag nach der Beschlussfassung der Bürgerschaft nach Satz 
1 von einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten unterstützt wird. Der Gesetzentwurf, 
die andere Vorlage oder die Gegenvorlage ist angenommen, wenn sie die in Absatz 3 
Sätze 10 bis 13 genannten Mehrheiten erreicht. Eine außerhalb des Tages der Wahl zur 
Bürgerschaft oder zum Deutschen Bundestag zur Abstimmung stehende Verfassungs-
änderung ist angenommen, wenn zwei Drittel der Abstimmenden und mindestens die 
Hälfte der Wahlberechtigten zustimmen. Gesetze und Beschlüsse über andere Vorla-
gen, die durch Bürgerschaftsreferendum zustande gekommen sind, können innerhalb 
der laufenden Wahlperiode der Bürgerschaft, mindestens aber für einen Zeitraum von 
drei Jahren, nicht im Wege von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid geän-
dert werden. Volksabstimmungsverfahren zum selben Gegenstand, die nicht als Gegen-
vorlage beigefügt werden, ruhen bis zum Ablauf der Frist nach Satz 9. Im Ürigen gelten 
Absätze 4 und 4a entsprechend.

(5)	 Während eines Zeitraumes von drei Monaten vor dem Tag einer allgemeinen Wahl in 
Hamburg finden keine Volksbegehren und Volksentscheide statt.

(6)	 Das Hamburgische Verfassungsgericht entscheidet auf Antrag des Senats, der Bürger-
schaft, eines Fünftels der Abgeordneten der Bürgerschaft oder der Volksinitiatoren über 
die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheid und Bürgerschaftsreferendum. 
Volksbegehren und Volksentscheid ruhen während des Verfahrens.

(7) Das Gesetz bestimmt das Nähere. Es kann auch Zeiträume bestimmen, in denen die Fris-
ten nach Absatz 2 Satz 4, Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4b Satz 6 wegen sitzungsfreier 
Zeiten der Bürgerschaft oder eines von der Bürgerschaft auf Vorschlag der Volksinitia-
toren gefassten Beschlusses nicht laufen.

Artikel 51  

[Verfassungsänderung]

(1)	 Die Verfassung kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut der Ver-
fassung ausdrücklich ändert oder ergänzt.

(2)	 Zu einem die Verfassung ändernden Gesetz der Bürgerschaft sind zwei übereinstim-
mende Beschlüsse erforderlich, zwischen denen ein Zeitraum von mindestens dreizehn 
Tagen liegen muss. Beide Beschlüsse müssen bei Anwesenheit von drei Vierteln der ge-
setzlichen Mitgliederzahl und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Ab-
geordneten gefasst werden.

Artikel 52  

[Ausfertigung, Verkündung]

Der Senat hat die endgültig beschlossenen Gesetze innerhalb eines Monats auszufertigen 
und im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt zu verkünden. Die Verkündung von 
Plänen, Karten oder Zeichnungen im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt kann 
dadurch ersetzt werden, dass das maßgebliche Stück beim Staatsarchiv zu kostenfreier Ein-
sicht durch jedermann niedergelegt und hierauf im Gesetz hingewiesen wird.

Artikel 53  

[Erlass von Rechtsverordnungen]

(1)	 Der Senat kann durch Gesetz ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Da-
bei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetz bestimmt 
werden.

(2)	 Die Rechtsgrundlage ist in der Verordnung anzugeben. Ist durch Gesetz vorgesehen, 
dass eine Ermächtigung weiter übertragen werden kann, so bedarf es zur Übertragung 
einer Rechtsverordnung.

Artikel 54  

[Inkrafttreten der Gesetze und Verordnungen]

Gesetze und Verordnungen treten, soweit in ihnen nichts anderes bestimmt ist, mit dem auf 
die Ausgabe des Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblattes folgenden Tag in Kraft. 
Das gilt auch in den Fällen des Artikels 52 Satz 2, wenn der Plan, die Karte oder die Zeich-
nung spätestens mit der Ausgabe des Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblattes 
beim Staatsarchiv niedergelegt wird.
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V. DIE VERWALTUNG

Artikel 55  

[Geschäftsbereiche von Senatsmitgliedern]

Die Mitglieder des Senats leiten die einzelnen Verwaltungszweige, für die sie die Verantwor-
tung tragen (Artikel 42 Absatz 2 Satz 1).

Artikel 56  

[Mitwirkung des Volkes]

Die Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden. Sie ist dem Wohl der Allgemeinheit und 
den Grundsätzen der Bürgernähe und Transparenz verpflichtet. Sie macht die bei ihr vor-
handenen Informationen zugänglich und veröffentlicht bestimmte Informationen, soweit 
dem nicht öffentliche Belange, Rechte Dritter oder gesetzliche Vorschriften entgegenste-
hen. Das Nähere regelt ein Gesetz. 

Artikel 57  

[Verwaltungsgliederung und -aufbau]

Das Gesetz regelt Gliederung und Aufbau der Verwaltung. Der Senat grenzt die einzelnen 
Verwaltungszweige gegeneinander ab. 

Artikel 58  

[Unparteiische Amtsausübung]

Wer im Dienste der Freien und Hansestadt Hamburg steht, dient der Gesamtheit und hat 
seine Aufgabe unparteiisch und ohne Rücksicht auf die Person nur nach sachlichen Ge-
sichtspunkten wahrzunehmen.

Artikel 59 

[Berufsbeamtentum]

(1)	 Jede Deutsche und jeder Deutsche hat nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt.

(2)	 Die Beamtinnen und Beamten werden auf Lebenszeit ernannt, soweit nicht durch Gesetz 
etwas anderes bestimmt ist. Das Gesetz regelt die rechtlichen Grundlagen des Beam-
tenverhältnisses, insbesondere die Dienst- und Versorgungsbezüge. Für die vermögens-
rechtlichen Ansprüche der Beamtinnen und Beamten steht der Rechtsweg offen.

(3)	 Die Beamtinnen und Beamten können vorläufig oder endgültig nur unter den gesetzlich 
bestimmten Voraussetzungen und in dem gesetzlich geregelten Verfahren ihres Amtes 
enthoben, in den Ruhe- oder Wartestand oder in ein anderes Amt mit geringerem Gehalt 
versetzt werden.

Artikel 60  

[Bezüge aus Unternehmen]

Bezüge, die jemand von einem wirtschaftlichen Unternehmen als Vertreterin oder Vertreter 
der Freien und Hansestadt Hamburg erhält, stehen dieser zu.

Artikel 60 a  

[Datenschutz und Informationsfreiheit]

(1)	 Die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
überwacht eine Hamburgische Beauftragte beziehungsweise ein Hamburgischer Beauf-
tragter für Datenschutz und Informationsfreiheit.

(2)	 Die beziehungsweise der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit ist unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Artikel 33 Absatz 2 Satz 2 und 
Artikel 57 Satz 2 finden auf sie beziehungsweise ihn keine Anwendung.

(3)	 Die Bürgerschaft wählt die Hamburgische Beauftragte beziehungsweise den Hambur-
gischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit mit der Mehrzahl ih-
rer gesetzlichen Mitglieder. Vorschlagsberechtigt für die Wahl sind die Fraktionen der 
Bürgerschaft. Die Amtszeit der beziehungsweise des Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit beträgt sechs Jahre. Eine einmalige Wiederwahl 
ist zulässig. Die Präsidentin oder der Präsident der Bürgerschaft ernennt die Gewählte 
oder den Gewählten.

(4)	 Die beziehungsweise der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit berichtet der Bürgerschaft und dem Senat über ihre oder seine Tätigkeit. Die 
Abgeordneten der Bürgerschaft sind berechtigt, Anfragen an die Hamburgische Beauf-
tragte beziehungsweise den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit zu richten, soweit dadurch nicht ihre beziehungsweise seine Unabhän-
gigkeit beeinträchtigt wird.

(5)	 Vor Ablauf der Amtszeit kann die beziehungsweise der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit auf ihren beziehungsweise seinen Antrag entlas-
sen werden. Ohne ihre beziehungsweise seine Zustimmung kann sie beziehungsweise 
er vor Ablauf der Amtszeit nur aufgrund eines Beschlusses der Bürgerschaft entlassen 
werden, wenn sie beziehungsweise er eine schwere Verfehlung begangen hat oder die 
Voraussetzungen für die Wahrnehmung ihrer beziehungsweise seiner Aufgaben nicht 
mehr erfüllt. Ein Beschluss nach Satz 2 muss bei Anwesenheit von drei Vierteln der ge-
setzlichen Mitgliederzahl und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Ab-
geordneten der Bürgerschaft gefasst werden. Die Entlassung wird durch die Präsidentin 
beziehungsweise den Präsidenten der Bürgerschaft verfügt.

(6)	 Abweichend von Artikel 45 ernennt und entlässt die beziehungsweise der Hamburgische 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit die Beamtinnen und Beamten sei-
ner Behörde.

(7) Das Gesetz bestimmt das Nähere.
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Artikel 61  

[Rechtsweggarantie]

Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Ver-
waltungsrechtsweg offen, soweit ein anderer Rechtsweg nicht gegeben ist.

VI. DIE RECHTSPRECHUNG

Artikel 62   

[Unabhängigkeit und Gesetzesunterworfenheit der Richterinnen und Richter]

Die Gerichtsbarkeit wird in allen ihren Zweigen durch unabhängige, nur dem Gesetz unter-
worfene Gerichte ausgeübt. An der Rechtsprechung sind Männer und Frauen aus dem Volke 
nach Maßgabe der Gesetze beteiligt.

Artikel 63  

[Berufsrichterinnen und Berufsrichter]

(1)	 Die Berufsrichterinnen und Berufsrichter werden vom Senat auf Vorschlag eines Rich-
terwahlausschusses ernannt. Artikel 45 findet Anwendung. Der Richterwahlausschuss 
besteht aus drei Mitgliedern des Senats oder Senatssyndici, sechs bürgerlichen Mitglie-
dern, drei Richterinnen oder Richtern und zwei Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälten. 
Die sechs bürgerlichen Mitglieder und die zwei Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte 
werden von der Bürgerschaft gewählt. Die richterlichen Mitglieder des Richterwahlaus-
schusses werden vom Senat auf Vorschlag der Richterinnen und Richter der Gerich-
te berufen. Für jedes Mitglied des Richterwahlausschusses sind eine Vertreterin oder 
ein Vertreter und für die richterlichen Mitglieder sowie die Mitglieder des Senats oder 
Senatssyndici jeweils eine weitere Vertreterin oder ein weiterer Vertreter zu berufen. 
Für die übrigen Mitglieder kann eine weitere Vertreterin oder ein weiterer Vertreter be-
rufen werden. Die Bildung eines Richterwahlausschusses setzt voraus, dass mindestens 
zwei Drittel der von der Bürgerschaft zu wählenden Mitglieder gewählt wurden. Der 
Richterwahlausschuss wird jeweils für die Dauer von drei Jahren gebildet, er führt seine 
Geschäfte nach Ablauf der Amtszeit weiter, bis der neue Richterwahlausschuss gebildet 
ist, längstens jedoch bis zum Ende der auf die Bildung des amtierenden Richterwahlaus-
schusses folgenden Wahlperiode der Bürgerschaft. Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
Es kann vorsehen, dass für eine bestimmte Gerichtsbarkeit die Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte durch Personen ersetzt werden, die mit dieser Gerichtsbarkeit in beson-
derem Maße vertraut sind. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, sind die 
Personen von der Bürgerschaft zu wählen.

(2)	 Die Berufsrichterinnen und Berufsrichter werden auf Lebenszeit ernannt. Sie müssen 
nach ihrer Persönlichkeit und nach ihren Fähigkeiten die Gewähr dafür bieten, dass 
sie den Aufgaben ihres Amtes gewachsen sind und insbesondere im Amte und außer-
halb des Amtes nicht gegen die Grundsätze des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland und dieser Verfassung verstoßen werden. Sie können vor ihrer Ernennung 

zur Überprüfung der Persönlichkeit und der fachlichen Eignung vom Senat auf Zeit oder 
Widerruf bestellt werden, es sei denn, dass der Richterwahlausschuss sie als Bewerbe-
rinnen oder Bewerber für ein Richteramt ablehnt.

(3)	 Wenn eine Richterin oder ein Richter im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die Grund-
sätze des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland oder dieser Verfassung 
verstößt, so kann die Bürgerschaft gegen sie oder ihn mit der Mehrheit ihrer gesetz-
lichen Mitgliederzahl nach Stellungnahme des Richterwahlausschusses beim Bundesver-
fassungsgericht eine Entscheidung gemäß Artikel 98 Absatz 2 des Grundgesetzes für 
die Bundesrepublik Deutschland beantragen. Das gilt auch für ehrenamtlich angestellte 
Richterinnen und Richter.

(4)	 Absatz 3 findet auch auf die bereits ernannten Richterinnen und Richter Anwendung.

Artikel 64  

[Verfassungswidrigkeit von Gesetzen]

(1)	 Bei der Rechtsanwendung durch die Gerichte sind Landesgesetze und im Rahmen ge-
setzlicher Ermächtigung ergangene Rechtsverordnungen des Landes, die ordnungsge-
mäß verkündet worden sind, als verbindlich anzusehen.

(2)	 Ist ein Gericht der Auffassung, dass ein hamburgisches Gesetz oder eine im Rahmen ei-
nes solchen Gesetzes ergangene Rechtsverordnung gegen diese Verfassung verstößt, so 
ist das Verfahren auszusetzen und die Entscheidung des Hamburgischen Verfassungs-
gerichts einzuholen, sofern es auf die Gültigkeit der Vorschrift bei der Entscheidung 
ankommt. Artikel 100 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland bleibt 
unberührt.

Artikel 65  

[Hamburgisches Verfassungsgericht]

(1)	 Das Hamburgische Verfassungsgericht besteht aus der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten und acht weiteren Mitgliedern. Die Präsidentin oder der Präsident und drei Mitglieder 
müssen hamburgische Richterinnen oder Richter auf Lebenszeit sein. Zwei weitere Mit-
glieder müssen die Befähigung zum Richteramt besitzen. Mitglieder der Bürgerschaft, 
des Senats, des Bundestages, des Bundesrates, der Bundesregierung oder entsprechen-
der Organe eines anderen Landes oder der Europäischen Gemeinschaften dürfen nicht 
Mitglieder des Verfassungsgerichts sein.

(2)	 Die Bürgerschaft wählt die Mitglieder des Verfassungsgerichts auf sechs Jahre. Eine 
Wiederwahl ist nur einmal zulässig. Für jedes Mitglied ist eine ständige Vertreterin oder 
ein ständiger Vertreter zu wählen. Der Senat schlägt die Präsidentin oder den Präsiden-
ten und ein weiteres Mitglied des Hamburgischen Verfassungsgerichts, das hamburgi-
sche Richterin oder hamburgischer Richter auf Lebenszeit ist, sowie deren Vertreterin-
nen oder Vertreter zur Wahl vor.

(3)	 Das Verfassungsgericht entscheidet

1.	auf Antrag des Senats oder eines Fünftels der Abgeordneten der Bürgerschaft über 
Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung der Verfassung ergeben;
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2.	über die Auslegung der Verfassung aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der 
Rechte und Pflichten eines Verfassungsorgans oder anderer Beteiligter, die durch die 
Verfassung mit eigenen Rechten ausgestattet sind;

3.	auf Antrag des Senats oder eines Fünftels der Abgeordneten der Bürgerschaft über 
Meinungsverschiedenheiten oder Zweifel, welche die Vereinbarkeit von Landesrecht 
mit der Verfassung oder von abgeleitetem Landesrecht mit den Landesgesetzen be-
treffen;

4.	auf Antrag des Senats oder eines Fünftels der Abgeordneten der Bürgerschaft, wenn 
Meinungsverschiedenheiten oder Zweifel über die Auslegung oder Anwendung des 
Landesrechtes herrschen;

5.	auf Antrag des Senats, der Bürgerschaft, eines Fünftels der Abgeordneten der Bür-
gerschaft oder auf Antrag der Volksinitiatoren über die Durchführung von Volksbe-
gehren und Volksentscheid (Artikel 50 Absatz 6);

6. auf Antrag eines Gerichts über die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes oder einer 
Rechtsverordnung (Artikel 64 Absatz 2);

7. über Beschwerden gegen Entscheidungen der Bürgerschaft, welche die Gültigkeit der 
Wahl oder den Verlust der Mitgliedschaft einer oder eines Abgeordneten betreffen 
(Artikel 9 Absatz 2);

8. auf Antrag der Bürgerschaft über die Frage, ob ein Mitglied des Rechnungshofes in-
nerhalb oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland oder gegen die Grundsätze dieser Verfassung verstoßen 
hat, und über die Folgen, die sich hieraus bei sinngemäßer Anwendung des Artikels 
98 Absatz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ergeben (Artikel 
71 Absatz 5 Satz 2).

(4)	 Durch Gesetz können dem Verfassungsgericht weitere Aufgaben übertragen werden.

(5)	 Die Entscheidungen des Verfassungsgerichts sind für Gerichte und Verwaltung bindend.
Entscheidungen nach Absatz 3 Nummern 1, 3, 4 und 6 haben Gesetzeskraft.

(6)	 Die in Absatz 5 Satz 2 genannten Entscheidungen sind im Hamburgischen Gesetz- und 
Verordnungsblatt zu veröffentlichen. Bei anderen Entscheidungen kann das Verfas-
sungsgericht die Veröffentlichung beschließen.

(7)	 Das Gesetz bestimmt das Nähere über die Zusammensetzung des Verfassungsgerichts, 
die Wählbarkeit, die Wahl, die Zuständigkeit und das Verfahren.

VII HAUSHALTS- UND FINANZWESEN

Artikel 66  

[Jährlicher Haushaltsplan]

(1)	 Alle Einnahmen und Ausgaben der Freien und Hansestadt Hamburg müssen für jedes 
Rechnungsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingestellt werden. Der Haus-
haltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

(2)	 Der Haushaltsplan wird vom Senat für je ein Rechnungsjahr der Bürgerschaft vorgelegt 
und durch Beschluss der Bürgerschaft festgestellt. Artikel 49 findet entsprechende An-
wendung.

Artikel 67  

[Vorläufige Haushaltsführung]

(1)	 Ist bis zum Schluss eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht 
festgestellt worden, so kann die Bürgerschaft den Senat ermächtigen, bis zum Inkraft-
treten des Haushaltsplanes

	 1. alle Ausgaben zu leisten, die nötig sind, um

a) bestehende Einrichtungen zu erhalten und beschlossene Maßnahmen durchzuführen,
b) die rechtlich begründeten Verpflichtungen der Freien und Hansestadt Hamburg zu 

erfüllen,
c) Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese 

Zwecke weiterzugewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits 
Mittel bewilligt waren;

2. die feststehenden Einnahmen und die Einnahmen aus den für ein Rechnungsjahr fest-
zusetzenden Steuern und anderen Abgaben fortzuerheben, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist;

3. für die nach Ziffer 1 zulässigen Ausgaben Kassenkredite aufzunehmen, soweit nicht 
der Geldbedarf durch Steuern und andere Abgaben, die auf Gesetz beruhen, oder aus 
sonstigen Einnahmen gedeckt werden kann.

(2)	 Wird im Falle des Artikels 36 die Vertrauensfrage mit einer Vorlage nach Absatz 1 ver-
bunden, und macht die Bürgerschaft von keiner der in Artikel 36 Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Befugnisse Gebrauch, so ist der Senat nach Ablauf der Monatsfrist, spätestens 
aber mit Beginn des neuen Rechnungsjahres, im Umfang des Absatzes 1 zur Fortführung 
des Haushaltsplanes ermächtigt.

Artikel 68  

[Nach- und Notbewilligung]

(1)	 Nachbewilligungen von Haushaltsmitteln bedürfen eines Beschlusses der Bürgerschaft.

(2)	 Im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses dürfen mit Zustim-
mung des Senats über- und außerplanmäßige Ausgaben geleistet werden. Die nachträg-
liche Genehmigung der Bürgerschaft ist einzuholen.

Artikel 69  

[Ausgabenerhöhungen durch die Bürgerschaft]

Auf Beschlüsse der Bürgerschaft, die auf Anträgen aus der Mitte der Bürgerschaft beruhen 
und die Ausgaben in sich schließen oder für die Zukunft mit sich bringen, für die Mittel 
im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, sowie auf Beschlüsse der Bürgerschaft, die vom 
Senat eingebrachte Anträge auf Nachbewilligung ändern, findet Artikel 49 entsprechende 
Anwendung.
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Artikel 70  

[Rechnungslegung]

Der Senat hat der Bürgerschaft über alle Einnahmen und Ausgaben im Laufe des nächs-
ten Rechnungsjahres zur Erteilung der Entlastung Rechnung zu legen. Der Haushaltsrech-
nung ist eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Freien und Hansestadt 
Hamburg beizufügen.

Artikel 71  

[Rechnungshof]

(1)	 Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung wird durch einen unabhängigen, nur 
dem Gesetz unterworfenen Rechnungshof überwacht. Der Rechnungshof hat zur Er-
teilung der Entlastung des Senats der Bürgerschaft über das Ergebnis seiner Prüfungen 
jährlich zu berichten; gleichzeitig unterrichtet er den Senat.

(2)	 Die Bürgerschaft, der Senat oder dessen für die Finanzbehörde zuständiges Mitglied 
kann den Rechnungshof ersuchen, sich auf Grund von Prüfungserfahrungen gutacht-
lich zu äußern. In bedeutsamen Einzelfällen können sie oder ein Fünftel der Mitglieder 
der Bürgerschaft ein Prüfungs- und Berichtsersuchen an den Rechnungshof richten. Der 
Rechnungshof entscheidet unabhängig, ob er dem Ersuchen entspricht.

(3)	 Der Rechnungshof besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, der Vizepräsiden-
tin oder dem Vizepräsidenten und weiteren Mitgliedern.

(4)	 Die Bürgerschaft wählt die Mitglieder des Rechnungshofes auf Vorschlag des Senats mit 
der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl.

(5)	 Auf die Mitglieder des Rechnungshofes finden die für Berufsrichterinnen und Berufs-
richter geltenden Bestimmungen dieser Verfassung außer Artikel 63 Absatz 1 entspre-
chende Anwendung. Für das der Richteranklage entsprechende Verfahren ist das Ham-
burgische Verfassungsgericht zuständig.

(6)	 Abweichend von Artikel 45 ernennt und entlässt die Präsidentin oder der Präsident die 
weiteren Beamtinnen und Beamten des Rechnungshofes.

(7)	 Das Gesetz bestimmt das Nähere.

Artikel 72  

[Kredite, Sicherheitsleistungen, Staatsgut] 

(1) 	Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszu-
gleichen. Dem Grundsatz nach Satz 1 ist entsprochen, wenn die aus Krediten erzielten 
Einnahmen die zulässige Kreditaufnahme nach einem Bundesgesetz gemäß Artikel 109 
Absatz 3 Satz 7 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland nicht über-
schreiten.

(2) 	Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung kann von Ab-
satz 1 abgewichen werden. In diesem Fall sind die Auswirkungen auf den Haushalt im 
Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen.

(3) 	Bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle 

der Freien und Hansestadt Hamburg entziehen und deren Finanzlage erheblich beein-
trächtigen, kann von Absatz 1 abgewichen werden, wenn die Bürgerschaft das Vorliegen 
eines solchen Falles mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
feststellt. Die Abweichung ist mit einer Tilgungsregelung zu verbinden. Die Kredite sind 
binnen eines angemessenen Zeitraums zurückzuführen.

(4) 	Das Gesetz bestimmt das Nähere, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und 
Ausgaben um finanzielle Transaktionen sowie Grundsätze der symmetrischen Berück-
sichtigung konjunkturell bedingter Schwankungen gemäß Absatz 2.

(5) 	Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Sicherheitsleistungen zu Lasten 
der Freien und Hansestadt Hamburg, deren Wirkung über ein Rechnungsjahr hinausgeht 
oder die nicht zum regelmäßigen Gang der Verwaltung gehört, bedarf eines Beschlusses 
der Bürgerschaft.

(6)	 Zur Gewährleistung der Wohnraumversorgung soll das Eigentum an Grundstücken der 
Freien und Hansestadt Hamburg, die für den Wohnungsbau bestimmt sind, grundsätzlich 
nicht an andere übertragen werden. Das Nähere regelt ein Gesetz, das insbesondere im 
öffentlichen Interesse liegende Übertragungen zulassen kann. Eigentumsübertragungen 
von Grundstücken im Sinne von Satz 1 sind nur zulässig, wenn sie durch Gesetz oder auf 
Beschluss der Bürgerschaft zugelassen sind. Die Veräußerung sonstigen Staatsguts, die 
nicht zum regelmäßigen Gang der Verwaltung gehört, ist nur auf Beschluss der Bürger-
schaft zulässig.

(7)	 Artikel 49 findet entsprechende Anwendung.

Artikel 72 a

[Haushaltsplanung]

Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind die jährlichen Haushaltspläne so aufzustellen, dass spä-
testens mit Ablauf des Haushaltsjahres 2019 die Vorgaben des Artikels 72 Absätze 1 bis 
4 in der am 1. Januar 2020 geltenden Fassung erfüllt werden. Hierfür ist in den Haushalts-
plänen ein kontinuierlicher, möglichst gleichmäßiger Abbau des strukturellen Defizits vor-
zusehen. Zur Sicherstellung der in Satz 1 genannten Vorgaben soll bereits im Haushaltsjahr 
2019 eine Nettokreditaufnahme vermieden werden. In den Jahren 2013 bis 2018 ist eine 
Verminderung der Nettokreditaufnahme anzustreben. Das Gesetz regelt das Nähere, ins-
besondere im Hinblick auf eine diese Zielsetzungen berücksichtigende Finanzplanung mit 
gesetzlich festgelegten Ausgabenobergrenzen.
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VIII. SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Artikel 73  

[Übernahme öffentlicher Ehrenämter]

Die Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten in öffentlichen Ehrenämtern darf 
nicht behindert werden, insbesondere nicht durch ein Arbeits- oder Dienstverhältnis. Den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist die dafür nötige freie Zeit zu gewähren. Wieweit 
der Anspruch auf Vergütung erhalten bleibt, bestimmt das Gesetz. Das freiwillige Engage-
ment, wie insbesondere der ehrenamtliche Einsatz für das Gemeinwohl, genießt den Schutz 
und die Förderung des Staates.

Artikel 73 a  

[Ausschluss von Verkauf von staatlichen Wohnungen und  
Wohnungsgrundstücken]

Die Freie und Hansestadt Hamburg fördert und unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten die Schaffung, die Erhaltung und die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum zu an-
gemessenen Bedingungen. Sie wirkt in der Bauleitplanung nach Maßgabe des geltenden 
Rechts insbesondere auf die Berücksichtigung der Belange des Wohnens, der Wirtschaft 
und der Infrastruktur durch Maßnahmen der Innenentwicklung sowie durch die Ausweisung 
neuer Bauflächen unter Berücksichtigung des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen 
hin.

Artikel 74  

[Verfassungseid für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter] 

Alle hamburgischen Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter sind auf
diese Verfassung zu vereidigen. Der Senat beschließt das Nähere.

Artikel 75  

[Eidesverweigerung]

(1)	 Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter, die den Eid auf die Verfassung 
verweigern, sind zu entlassen. Leisten sie den Eid, glauben aber später, ihn nicht aus 
innerer Überzeugung erfüllen zu können, so haben sie ihre Entlassung zu beantragen.

(2)	 Ein Ruhegehalt kann bewilligt werden.

Artikel 76  

[Fortgeltung von Verfassungsdurchbrechungen]

Die Anforderungen des Artikels 51 Absatz 1 gelten nicht für Gesetze, die vor seinem
Inkrafttreten verkündet wurden.

Artikel 77 

[Aufhebung der Vorläufigen Verfassung, Inkrafttreten]

(1)	 Die Vorläufige Verfassung der Hansestadt Hamburg vom 15. Mai 1946 (Hamburgisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 51) in der Fassung der Gesetze vom 8. Oktober und 
7. Dezember 1946 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 103 und 123) 
wird aufgehoben.

(2)	 Diese Verfassung tritt am 1. Juli 1952 in Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 6. Juni 1952.
Der Senat
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